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Verfahrensrecht

SIPO S 140Abs.2

Bestehen Gr[inde, die Zweifel an der Fähigkeit des An-
geklagten begründen,.sich interessengerecht zu verteidi-
gen, liegrt ein Fall der notwendigen Verteidigung auch

dann vor, wenn eine ursprünglich angeordnete Betreu-

ung aufgehoben ist (Red).

LG Magdeburg, Beschl. v. 23.4.2Q24 - 29 Qs 954 Js

86381 /23 (27 l24l (AG Quedlinburg)

I. Die StA... hat am6.1l.2023 gegen den Angeschuldigten

Anklage erhoben...
Am 22.n.2A23 beantragte der Verteidiger des Angeschuldig
ten seine Beiordnung als Pflichwerteidiger und fthrte zur

Begrändung den Umstand aus, dass der Angeschuldigte unter

amtlicher Befeuung stehe.

Ausweislich des psychiatrischen Gutachtens der Dipl. med. HS,

... welches diese unter dein 12.11.2022 im Auffrag des AG ...

entattete, liegt bei dem Angeschuldigten eine seelische Behin-

derung ... vor. ln Anbeüacht der gezeigten Symptomatik und

der weiteren Prognose sei der Angeschuldigte nicht in der

Lage, die Angelegenheiten der Vermögenssorge, der Verfre-

tung gegenüber Amtenr, Behörden und der Krankenkasse, der

Vertretung in Wobnungsangelegenheiten, der Geltendmachung

von Ansprtichen auf Sozialleistungen, der Hilfe im lnsolvenz-

verfahren sowie der Gesundheitssorge selbst zu besorgen,

Ständige Hilfe sei bei der Bewältigung der Aufgaben des

täglichen Lebcns erforderlich" Der Angeschuldigte sei nicht in

der Lage, seinen Willen frei und unbeeinflusst von der vor-

liegenden Beeinträchtigung zu bilden, sei aber in der Lage,

nach seinen gewonnenen Erkenntnissen zu handeln

Mit Beschluss vom 22.11.2022 -.. bestellte das AG ... dem

Angeschuldigten eine Beheuerin für die Aufgabenlreise

Sorge für die Gesundheit, Vermögenssorge, Durchsetzung

sozialer Leistungen und Wohnungsangelegenheiten.,.. lMitl
Beschluss voml9.l2-2023 .".fhob das AGldie Betreuung des

Angeschuldigten auf. ...
Mit Entscheidung vom 19.2.2024 ... wies das AG ... den

Antrag auf Bestellung des Verteidigers des Angeschuldigten
zum Pflichtverleidiger zurück. .. .

... [Derl Verteidiger des Angeschuldigten [hatl in dessen

Namen sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung des

AG... enlgelegl....
II. Die sofortige Beschwerde ... ist gem. $ 142 Abs. 7 S. I StPO

i.V.m.$ 3l 1 SIPO zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Das AG ... hat die Bestellung von Rechtsanwalt F zum

Pflichtverteidiger des Angeschuldigten zu Unrecht abgelehnt,

weil die Voraussetzungen einer notwendigen Verteidigung

i.S.d. $ 140 Abs. 2 SIPO vorliegen. Es ist ersichtlich, dass

sich der Angeschuldigte nicht selbst verteidigen kann, wes-

halb die Beiordnung eines Pflichwerteidigers geboten ist.

Gem. $ 140 Abs. 2 StPO liegt ein Fall der notwendigen Ver-

teidigung xusfo dann vor, wenn ersichtlich ist, dass sich der

Bqschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Die Urifühigkeit der

Selbstverteidigung richtet sich dabei nach der individuellen

Schutzbedärftigkeit, wobei im Wege einer Gesamtwärdigung

die persönlichen Flihigkeiten und der Gezundheitsanstand des

Beschuldigten sowie die so4stigen Umstände des Falles zu

berücksichtigen srnd (Schmitt, n: Meyer-Goßner/Schmitt,

SIPO, 66. Aufl. 2023, $ 140 Rn 30). Die Verteidigung ist vor

diesem Hintergnrnd notwendig, wenn Zweifel daran bestehen,

dass der Beschuldigte seine Interessen selbst wahren und inner-

und außerhalb der Hauptverhandlung alle zur Verteidigung

erforderlichen Handlungen selbst vornelrmen kann; eine beste-

hende Betreuung kann dabei einen Alhaltspunkt frr die Un-

mhigkeil der Selbstverteidigung bilden (KtunpferlTrm,ers, in:
MüKo-StPO, 2. Aufl. 2023, g 140 Rn 47, 49).

Ausweislich des psychiatischen Gutrachtens der Dipl. med. HS

.-. liegt bei dem Angeschuldigten eirc seelische Behindentng

... vor. Nach der Bewertung der Arain hindere diese Stönrng

die Fähigkeit des Angeschuldigterl seine Angelegenheiten in

Bezug auf die Vermögenssorge, die Vertretung legenüber Am-

tem, Behörden und der lftankEnkas,se, die Vertretung in Woh-

nungsangelegenheiten, die Geltendmachrmg von Anqprüchen

auf Sozialleistrmge4 die Hilfe im Insolvenzverfabren sowie

die Gesundheitssorge selbst zu besorgen. Der Angeschlldigte

benötige darüberhinaus ständige Hilfe bei der Bewäiltigung der

Aufgaben des täglichenlebens und sei nicht in derlage, seinen

Willen frei und unbeeinflusst von der vorliegenden Beeinträch-

tigung zu bilden, auch wenn er in der Lage sei nach seinen

gewomenen Erkeurtnissen zu handeln.

Diese fachärztliche Bewertung zugrunde gelegt bestehen er-

hebliche Zweifel daran, dass der Angeschuldigte in der Lage

ist, sicü in dem Strafverfahen seinen Interessen entsprechend '1

zu verhalten und sich selbst zu verteidigen. Wenn schon

alltägliche Aufgaben die Unterstützung durch Dritte erfor-

dern, so gilt dies erst recht frr die zur Strafverteidigung

erforderlichen Handlungen. Dem steht auch nicht entgegtn,

dass die am22.11.2022 angeordnete Betreuung ... aufgeho-

ben wurde. Denn die Auftrebung der Betreuung erfolgte vor

dem Hintergrun{ dass es in Anbetracht des beleidigenden und

verleumdenden Verhaltens des Angeschirldigten niemandem

zumutbar sei, die Betreuung des Angeschuldigten zu über-
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nehmen. Wie der Verteidiger des Angesbhuldigten zu Recht

ausführt, sind Anhaltspunkte dafür, dass sich die der Bekeuer-

bestellung zugrunde liegenden Umstände in der Weise geän-

dert haben, dass eine Betreuung des Angeschuldigten nicht

mehr frr notwendig erachtet werde, nicht ersichtlich- Die

Zwerfel an der Fähigkeit des Angeschuldigteo, sich im Straf-

verfahren selbst zu verteidigen, sind mit der Auflrebung der

Beteuung dahernicht ausgeräumt worden. ...

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert ftnck,
Bratmschweig
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